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K U N D M A C H U N G 
gemäß §§ 48 und 53 Apothekengesetz RGBl. Nr. 5/1907, 

zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 72/2023, 
betreffend die Übernahme/Errichtung 

einer ärztlichen Hausapotheke in Obertilliach 
Herr Dr. Benedikt Hofer, Arzt für Allgemeinmedizin, Franz-Fischer-straße 26a/1, 6020 Innsbruck, hat bei der 

Bezirkshauptmannschaft Lienz die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke gemäß § 29 Abs. 

1 des Apothekengesetzes ab Oktober 2024 als Nachfolger des Herrn Dr. Josef Obmascher, Arzt für 

Allgemeinmedizin, im Standort in 9942 Obertiliach, Dorf 120, angesucht.  

Die Inhaber öffentlicher Apotheken sowie gemäß § 29 Abs. 3 und 4 Apothekengesetz betroffene Ärzte, 

welche den Bedarf an der Hausapotheke als nicht gegeben erachten, haben etwaige Einsprüche gegen die 

Errichtung (Übernahme) der ärztlichen Hausapotheke in 9942 Obertilliach, Dorf 120, innerhalb längstens 

sechs Wochen, vom Tage der Verlautbarung im Boten für Tirol angerechnet, bei der 

Bezirkshauptmannschaft Lienz geltend zu machen. Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr in 

Betracht gezogen.  

Lienz, 27. Dezember 2023 

Die Bezirkshauptfrau: Dr. Reisner 
 


